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füllung der nationalen Prioritäten im Zusammenhang mit Fa-
milienfragen zu entwickeln, und legt dem Programm der Ver-
einten Nationen für die Familie nahe, im Rahmen seines Man-
dats den Regierungen dabei behilflich zu sein, unter anderem
durch die Bereitstellung technischer Hilfe beim Auf- und
Ausbau der nationalen Kapazitäten auf dem Gebiet der For-
mulierung, Umsetzung und Überwachung familienpolitischer
Maßnahmen;

8. bittet die Mitgliedstaaten, Aktivitäten auf nationa-
ler Ebene zur Vorbereitung des zwanzigsten Jahrestags des
Internationalen Jahres zu erwägen;

9. legt den Regierungen nahe, den Treuhandfonds
der Vereinten Nationen für Tätigkeiten zugunsten der Familie
zu unterstützen, um es der Sekretariats-Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten zu ermöglichen, den
Ländern auf Antrag umfangreichere Hilfe zu gewähren;

10. empfiehlt den Organisationen und Organen der
Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen, den Forschungseinrichtungen und
Hochschulen und dem Privatsektor, eine unterstützende Rolle
bei der Förderung der Ziele des Internationalen Jahres zu
übernehmen;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundsechzigsten Tagung über die
Kommission für soziale Entwicklung und den Wirtschafts-
und Sozialrat einen Bericht über die Durchführung dieser Re-
solution vorzulegen, der unter anderem eine Beschreibung
des Stands der Vorbereitungen für die Begehung des zwan-
zigsten Jahrestags des Internationalen Jahres auf allen Ebenen
enthält;

12. beschließt, das Thema „Vorbereitung und Bege-
hung des zwanzigsten Jahrestags des Internationalen Jahres
der Familie“ auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung unter
dem Unterpunkt „Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen
im Zusammenhang mit der weltweiten sozialen Lage sowie
der Jugend, dem Altern, behinderten Menschen und der Fami-
lie“ zu behandeln.

RESOLUTION 66/127

Verabschiedet auf der 89. Plenarsitzung am 19. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/454
(Part II), Ziff. 35)42.

66/127. Folgemaßnahmen zur Zweiten Weltversammlung 
über das Altern

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/167 vom 18. De-
zember 2002, in der sie sich die Politische Erklärung43 und
den Internationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern
200244 zu eigen machte, ihre Resolution 58/134 vom 22. De-
zember 2003, in der sie unter anderem von dem Fahrplan für
die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid Kenntnis nahm,
und ihre Resolutionen 60/135 vom 16. Dezember 2005,
61/142 vom 19. Dezember 2006, 62/130 vom 18. Dezember
2007, 63/151 vom 18. Dezember 2008, 64/132 vom 18. De-
zember 2009 und 65/182 vom 21. Dezember 2010,

in der Erkenntnis, dass der Aktionsplan von Madrid in
vielen Teilen der Welt nach wie vor wenig oder überhaupt
nicht bekannt ist, was die Reichweite der Umsetzungsmaß-
nahmen begrenzt,

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre-
tärs45,

in Anbetracht dessen, dass bis 2050 mehr als 20 Prozent
der Weltbevölkerung 60 Jahre alt oder älter sein werden, so-
wie in Anbetracht dessen, dass der stärkste und rascheste An-
stieg in der Zahl älterer Menschen in den Entwicklungslän-
dern stattfinden wird,

höchst besorgt darüber, dass sich die weltweite Finanz-
und Wirtschaftskrise in vielen Teilen der Welt negativ auf die
Lage der älteren Menschen ausgewirkt hat,

in der Erkenntnis, dass der Großteil der älteren Männer
und Frauen weiter einen unverzichtbaren Beitrag zum Funk-
tionieren der Gesellschaft leisten kann, wenn angemessene
Garantien vorhanden sind,

feststellend, dass es mehr ältere Frauen als ältere Män-
ner gibt, und mit Besorgnis feststellend, dass sich ältere Frau-
en als Folge ihrer geschlechtsspezifischen Rollen in der Ge-
sellschaft oft mehrfachen Formen der Diskriminierung ausge-
setzt sehen, die durch Alter, Behinderung oder andere Gründe
noch verschärft werden und den Genuss ihrer Menschenrech-
te beeinträchtigen,

1. bekräftigt die Politische Erklärung43 und den Inter-
nationalen Aktionsplan von Madrid über das Altern 200244;

2. legt den Regierungen nahe, dem Aufbau von Ka-
pazitäten zur Beseitigung der Armut unter älteren Menschen,
insbesondere älteren Frauen, größere Aufmerksamkeit zu
widmen und zu diesem Zweck Fragen des Alterns durchge-42 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-

schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien (im Namen der
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der
77 sind, und Chinas), Aserbaidschan, Belarus, Belgien, Bulgarien, Dä-
nemark, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finn-
land, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Israel, Italien, Kanada,
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro,
Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowe-
nien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Usbekistan,
Vereinigte Staaten von Amerika und Zypern. 

43 Report of the Second World Assembly on Ageing, Madrid, 8–12 April
2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.IV.4), Kap. I, Resolu-
tion 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/
german/conf/altern/ac197-9.pdf.
44 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/conf/altern/ac197-9.pdf.
45 A/66/173.
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hend in die Armutsbekämpfungsstrategien und die nationalen
Entwicklungspläne zu integrieren und sowohl eine konkrete
Alterspolitik als auch Anstrengungen zur durchgängigen Inte-
gration von Fragen des Alterns in ihre nationalen Strategien
aufzunehmen;

3. ermutigt die Mitgliedstaaten, sich verstärkt um den
Ausbau der nationalen Kapazitäten zur Verfolgung ihrer wäh-
rend der Überprüfung und Bewertung des Aktionsplans von
Madrid ermittelten nationalen Umsetzungsprioritäten zu be-
mühen, und bittet die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht ge-
tan haben, einen schrittweisen Ansatz für den Kapazitätsaus-
bau zu erwägen, der die Festlegung nationaler Prioritäten, die
Stärkung der institutionellen Mechanismen, Forschung, Da-
tenerhebung und -analyse und die Schulung des erforderli-
chen Personals auf dem Gebiet des Alterns umfasst;

4. ermutigt die Mitgliedstaaten außerdem, die Hin-
dernisse für die Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu
überwinden, indem sie Strategien erarbeiten, die sämtlichen
Phasen des menschlichen Lebens Rechnung tragen und die
Solidarität zwischen den Generationen fördern und so die Er-
folgsaussichten in den kommenden Jahren erhöhen;

5. ermutigt die Mitgliedstaaten ferner, besonderes
Gewicht auf die Auswahl realistischer, nachhaltiger und
durchführbarer nationaler Prioritäten zu legen, die sich in den
kommenden Jahren höchstwahrscheinlich verwirklichen las-
sen, sowie Zielvorgaben und Indikatoren zur Messung der
Fortschritte im Umsetzungsprozess zu erarbeiten;

6. ermutigt alle Mitgliedstaaten, den Aktionsplan von
Madrid als festen Bestandteil ihrer nationalen Entwicklungs-
pläne und Armutsbekämpfungsstrategien weiter umzusetzen;

7. bittet die Mitgliedstaaten, für die Restlaufzeit der
ersten Dekade der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid
Bereiche hoher Priorität festzulegen, darunter die Stärkung
älterer Menschen und die Förderung ihrer Rechte, die Sensi-
bilisierung für Fragen des Alterns und der Aufbau nationaler
Kapazitäten zur Auseinandersetzung mit diesen Fragen;

8. empfiehlt den Mitgliedstaaten, den Aktionsplan
von Madrid noch mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
rücken, so auch indem sie die Netzwerke der nationalen Ko-
ordinierungsstellen für Fragen des Alterns stärken, mit den
Regionalkommissionen zusammenarbeiten und die Hilfe der
Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Information in An-
spruch nehmen, um die Aufmerksamkeit für Fragen des Al-
terns zu erhöhen;

9. ermutigt die Regierungen, sofern sie es noch nicht
getan haben, Koordinierungsstellen für die Weiterverfolgung
der nationalen Aktionspläne über das Altern zu bestimmen;

10. bittet die Regierungen, zur Durchführung ihrer Al-
terspolitik partizipative Konsultationen mit allen maßgebli-
chen Interessenträgern und Partnern der sozialen Entwick-
lung zu führen, damit wirksame Strategien erarbeitet werden
können, die zu einer nationalen Identifikation mit dieser Poli-
tik und einer entsprechenden Konsensbildung führen;

11. empfiehlt den Mitgliedstaaten den Ausbau ihrer
Kapazitäten im Hinblick auf eine wirksamere Datenerhebung
sowie effektivere Statistiken und qualitative Informationen,
die erforderlichenfalls nach relevanten Faktoren, darunter
Geschlecht und Behinderung, aufgeschlüsselt sind, damit die
Lage älterer Menschen besser bewertet werden kann und an-
gemessene Mechanismen zur Überwachung von Program-
men und politischen Maßnahmen eingerichtet werden kön-
nen, die angelegt sind, den vollen und gleichberechtigten Ge-
nuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch ältere
Menschen zu schützen;

12. empfiehlt außerdem den Vertragsstaaten der beste-
henden internationalen Menschenrechtsübereinkünfte, in ih-
ren Berichten gegebenenfalls ausdrücklicher auf die Lage der
älteren Menschen einzugehen, und legt den Kontrollmecha-
nismen der Vertragsorgane und den Mandatsträgern der Son-
derverfahren nahe, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat
bei ihrem Dialog mit den Mitgliedstaaten, bei der Prüfung der
Berichte beziehungsweise bei ihren Länderbesuchen der Lage
älterer Menschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen;

13. fordert die Regierungen auf, gegebenenfalls für
die erforderlichen Bedingungen zu sorgen, damit Familien
und die Gemeinschaft in der Lage sind, älter werdenden Men-
schen Betreuung und Schutz zukommen zu lassen, und Ver-
besserungen im Gesundheitszustand älterer Menschen auch
auf der Grundlage des Geschlechts zu bewerten sowie Behin-
derungen und Sterblichkeit zu verringern;

14. legt den Regierungen nahe, weitere Anstrengun-
gen zur Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu unter-
nehmen und die Anliegen älterer Menschen durchgehend in
ihre politischen Programme zu integrieren, unter Berücksich-
tigung dessen, wie entscheidend wichtig die gegenseitige Ab-
hängigkeit zwischen den Generationen innerhalb der Familie,
die Solidarität und die Reziprozität für die soziale Entwick-
lung und die Verwirklichung aller Menschenrechte für ältere
Menschen sind, sowie Altersdiskriminierung zu verhindern
und für soziale Integration zu sorgen;

15. erkennt an, wie wichtig die Stärkung der Partner-
schaft und der Solidarität zwischen den Generationen ist, und
fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf,
Chancen für den freiwilligen, konstruktiven und regelmäßi-
gen Austausch zwischen den Jugendlichen und den älteren
Generationen in der Familie, am Arbeitsplatz und auf gesamt-
gesellschaftlicher Ebene zu fördern;

16. legt den Mitgliedstaaten nahe, durch ihre Sozial-
politik den Ausbau von Gemeinschaftsdiensten für ältere
Menschen zu fördern und dabei die psychologischen und phy-
sischen Aspekte des Alterns und die besonderen Bedürfnisse
älterer Frauen zu berücksichtigen;

17. legt den Mitgliedstaaten außerdem nahe, dafür zu
sorgen, dass ältere Menschen Zugang zu Informationen über
ihre Rechte haben, damit sie voll und in gerechter Weise an
ihrer jeweiligen Gesellschaft teilhaben und den vollen Genuss
aller Menschenrechte in Anspruch nehmen können;
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18. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Benehmen mit
allen Sektoren der Gesellschaft, namentlich den Organisatio-
nen älterer Menschen, und gegebenenfalls auch über nationa-
le Institutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen-
rechte ihre nationalen Kapazitäten zur Überwachung und
Durchsetzung der Rechte älterer Menschen auszubauen;

19. fordert die Mitgliedstaaten außerdem auf, bei allen
alterspolitischen Maßnahmen die Geschlechter- und die Be-
hinderungsperspektive einzubeziehen beziehungsweise zu
verstärken sowie gegen Diskriminierung aufgrund des Alters,
des Geschlechts oder einer Behinderung vorzugehen und sie
zu beseitigen, und empfiehlt den Mitgliedstaaten, gemeinsam
mit allen Sektoren der Gesellschaft, insbesondere den zustän-
digen Organisationen, die sich mit der Frage befassen, ein-
schließlich Organisationen von älteren Menschen, Frauen
und Menschen mit Behinderungen, die negativen Klischee-
vorstellungen über ältere Menschen, insbesondere ältere
Frauen und ältere Menschen mit Behinderungen, abzubauen
und ein positives Bild älterer Menschen zu fördern;

20. fordert die Mitgliedstaaten ferner auf, sich dem
Wohlergehen und einer angemessenen Gesundheitsversor-
gung älterer Menschen zu widmen sowie gegen alle Fälle von
Vernachlässigung, Missbrauch und Gewalt gegenüber älteren
Menschen vorzugehen, indem sie wirksamere Präventions-
strategien sowie strengere Gesetze und Regelungen erarbei-
ten und anwenden, um gegen diese Probleme und ihre tieferen
Ursachen anzugehen;

21. beschließt, den 15. Juni zum Welttag gegen die
Misshandlung älterer Menschen zu erklären, und bittet alle
Mitgliedstaaten, die Organisationen des Systems der Verein-
ten Nationen, andere internationale und regionale Organisa-
tionen sowie die Zivilgesellschaft, einschließlich nichtstaatli-
cher Organisationen und Privatpersonen, den Welttag in an-
gemessener Weise zu begehen;

22. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnah-
men zu ergreifen, um älteren Menschen in Notsituationen im
Einklang mit dem Aktionsplan von Madrid verstärkt Schutz
und Hilfe zu gewähren;

23. betont, dass es zur Ergänzung der einzelstaatlichen
Entwicklungsanstrengungen unerlässlich ist, die internationa-
le Zusammenarbeit zur Unterstützung der Entwicklungslän-
der bei der Umsetzung des Aktionsplans von Madrid zu ver-
stärken, und erkennt gleichzeitig an, wie wichtig die Gewäh-
rung von finanzieller und sonstiger Hilfe ist;

24. legt der internationalen Gemeinschaft, einschließ-
lich der internationalen und bilateralen Geber, nahe, die inter-
nationale Zusammenarbeit zur Unterstützung der einzelstaat-
lichen Anstrengungen zur Beseitigung der Armut entspre-
chend den international vereinbarten Zielen zu vertiefen, um
eine nachhaltige soziale und wirtschaftliche Unterstützung äl-
terer Menschen zu erreichen, und dabei zu bedenken, dass die
Länder selbst die Hauptverantwortung für ihre wirtschaftliche
und soziale Entwicklung tragen;

25. legt der internationalen Gemeinschaft außerdem
nahe, die einzelstaatlichen Anstrengungen zur Stärkung der
Partnerschaften mit der Zivilgesellschaft, namentlich mit Or-

ganisationen älterer Menschen, Hochschulen, Forschungsstif-
tungen, lokalen Organisationen, einschließlich Betreuungs-
personen, und dem Privatsektor zu unterstützen, um so zum
Aufbau von Kapazitäten in Fragen des Alterns beizutragen;

26. ermutigt die internationale Gemeinschaft und die
zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Natio-
nen, im Rahmen ihres jeweiligen Mandats die einzelstaatli-
chen Anstrengungen zur Finanzierung von Initiativen im Be-
reich der Forschung und der Datenerhebung zu Fragen des Al-
terns nach Bedarf zu unterstützen, damit die mit der Bevölke-
rungsalterung zusammenhängenden Herausforderungen und
Chancen besser verstanden und den politischen Entschei-
dungsträgern genauere und konkretere Informationen zu Ge-
schlechterfragen und Fragen des Alterns zur Verfügung ge-
stellt werden können;

27. erkennt die wichtige Rolle an, die verschiedene in-
ternationale und regionale Organisationen, die mit Ausbil-
dung, Kapazitätsaufbau, Politikentwicklung und Überwa-
chung auf nationaler und regionaler Ebene befasst sind, bei
der Förderung und Erleichterung der Umsetzung des Aktions-
plans von Madrid spielen, und würdigt die Arbeit, die in ver-
schiedenen Teilen der Welt geleistet wird, sowie regionale In-
itiativen und die Arbeit von Instituten wie dem Internationa-
len Institut für Fragen des Alterns in Malta und dem Europäi-
schen Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung in
Wien;

28. empfiehlt den Mitgliedstaaten, die Rolle der Koor-
dinierungsstellen der Vereinten Nationen für Fragen des Al-
terns zu bekräftigen, die technische Zusammenarbeit zu ver-
stärken, die Rolle der Regionalkommissionen in Fragen des
Alterns auszuweiten, insbesondere bei der anlässlich des
zehnten Jahrestags der Verabschiedung des Aktionsplans von
Madrid im Jahr 2012 durchgeführten Prüfung und Bewertung
der Fortschritte bei seiner Umsetzung, und zusätzliche Res-
sourcen für diese Bemühungen zur Verfügung zu stellen, die
Koordinierung der nationalen und internationalen nichtstaat-
lichen Organisationen, die sich mit Fragen des Alterns befas-
sen, zu erleichtern und die Zusammenarbeit mit der Wissen-
schaft im Rahmen einer Forschungsagenda zu Fragen des Al-
terns zu verbessern;

29. erklärt erneut, dass auf nationaler Ebene zusätz-
lich Kapazitäten geschaffen werden müssen, um die weitere
Umsetzung des Aktionsplans von Madrid und der Ergebnisse
seines ersten Überprüfungs- und Bewertungszyklus zu för-
dern und zu erleichtern, und legt den Regierungen in dieser
Hinsicht nahe, den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für
das Altern zu unterstützen, um es der Sekretariats-Hauptab-
teilung Wirtschaftliche und Soziale Angelegenheiten zu er-
möglichen, den Ländern auf Antrag umfangreichere Hilfe zu
gewähren;

30. ersucht das System der Vereinten Nationen, seine
Kapazität zur effizienten und koordinierten Unterstützung der
nationalen Umsetzung des Aktionsplans von Madrid nach
Bedarf auszubauen;

31. empfiehlt, bei den laufenden Anstrengungen zur
Erreichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,
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einschließlich der in der Millenniums-Erklärung der Verein-
ten Nationen46 enthaltenen Ziele, die Lage der älteren Men-
schen zu berücksichtigen;

32. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von der Tätig-
keit der Offenen Arbeitsgruppe über das Altern, die die Gene-
ralversammlung in Ziffer 28 der Resolution 65/182 einrichte-
te, und würdigt die positiven Beiträge der Mitgliedstaaten so-
wie der zuständigen Organe und Organisationen der Verein-
ten Nationen, der zwischenstaatlichen und maßgeblichen
nichtstaatlichen Organisationen, der nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen und der geladenen Podiumsmitglieder
während der ersten beiden Arbeitstagungen der Offenen Ar-
beitsgruppe;

33. bittet die Staaten und die zuständigen Organe und
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, nament-
lich die zuständigen Mandatsträger und Vertragsorgane auf
dem Gebiet der Menschenrechte und die Regionalkommissio-
nen, sowie die zwischenstaatlichen und maßgeblichen nicht-
staatlichen Organisationen, die sich mit der Frage befassen,
nach Bedarf auch weiterhin Beiträge zu der Arbeit zu leisten,
mit der die Offene Arbeitsgruppe betraut ist;

34. ersucht den Generalsekretär, der Offenen Arbeits-
gruppe im Rahmen der vorhandenen Ressourcen auch weiter-
hin jede erforderliche Unterstützung zu gewähren;

35. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
ralversammlung auf ihrer siebenundsechzigsten Tagung ei-
nen Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzu-
legen, insbesondere über die Integration älterer Menschen,
einschließlich älterer Frauen, in die soziale Entwicklung und
über die Förderung des vollen und gleichberechtigten Genus-
ses aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch ältere
Menschen.

RESOLUTION 66/128

Verabschiedet auf der 89. Plenarsitzung am 19. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/66/455
und Corr.1, Ziff. 26)47.

66/128. Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerinnen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle von der Generalversammlung,
der Kommission für die Rechtsstellung der Frau, der Men-

schenrechtskommission und der Kommission für Verbre-
chensverhütung und Strafrechtspflege verabschiedeten frühe-
ren Resolutionen über Gewalt gegen Wanderarbeitnehmerin-
nen sowie auf die Erklärung über die Beseitigung der Gewalt
gegen Frauen48,

in Bekräftigung der Wanderarbeitnehmerinnen betref-
fenden Bestimmungen in den Ergebnisdokumenten der Welt-
konferenz über Menschenrechte49, der Internationalen Konfe-
renz über Bevölkerung und Entwicklung50, der Vierten Welt-
frauenkonferenz51 und des Weltgipfels für soziale Entwick-
lung52 sowie ihrer Überprüfungen,

es begrüßend, dass die Einheit der Vereinten Nationen
für Gleichstellung und Ermächtigung der Frauen (UN-Frau-
en) geschaffen wurde, und der Hoffnung Ausdruck verlei-
hend, dass sie die Anstrengungen nachdrücklich unterstützen
wird, die auf nationaler Ebene unternommen werden, um ins-
besondere den am stärksten ausgegrenzten Frauen, nament-
lich Wanderarbeitnehmerinnen, größeren Zugang zu wirt-
schaftlichen Chancen zu eröffnen und der Gewalt gegen
Wanderarbeitnehmerinnen ein Ende zu setzen, im Lichte des
von UN-Frauen aufgestellten Strategieplans 2011-201353, zu
dessen sechs Zielen unter anderem die Ausweitung des Zu-
gangs von Frauen zu wirtschaftlichen Chancen, die Verhü-
tung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und die Auswei-
tung des Zugangs zu Diensten für Gewaltopfer gehören, so-
wie im Lichte der grundsatzpolitischen und programmati-
schen Arbeit von UN-Frauen auf dem Gebiet der Ermächti-
gung von Wanderarbeitnehmerinnen,

sowie unter Begrüßung der von der Kommission für die
Rechtsstellung der Frau während ihrer fünfundfünfzigsten
Tagung verabschiedeten vereinbarten Schlussfolgerungen54

und insbesondere von der Zusage Kenntnis nehmend, nach
Bedarf geschlechtersensible Politiken und Programme für
Wanderarbeitnehmerinnen durchzuführen, für den rechtli-
chen Schutz aller Frauen, einschließlich der im Pflegebereich
tätigen, vor Gewalt und Ausbeutung zu sorgen, sichere und
legale Migrationskanäle bereitzustellen, in deren Rahmen die
Qualifikationen und die Bildung der Wanderarbeitnehmerin-
nen anerkannt und faire Arbeitsbedingungen sichergestellt

46 Siehe Resolution 55/2.
47 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Argentinien, Äthiopien, Bangladesch,
Belarus, Belize, Benin, Bolivien (Plurinationaler Staat), Brasilien, Bur-
kina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Demokratische Republik
Kongo, Ecuador, El Salvador, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea-Bis-
sau, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Jamaika, Kenia, Kirgisistan,
Komoren, Kongo, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Mali, Mexiko, Mo-
sambik, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Papua-Neuguinea, Paraguay, Pe-
ru, Philippinen, Sambia, Senegal, Seychellen, Simbabwe, Sri Lanka,
Swasiland, Timor-Leste, Uganda, Uruguay, Vereinigte Republik Tansa-
nia und Vereinigte Staaten von Amerika.

48 Siehe Resolution 48/104.
49 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III.
50 Report of the International Conference on Population and Develop-
ment, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations publication, Sales
No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage.
51 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 Sep-
tember 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I,
Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/beij_bericht.html.
52 Report of the World Summit for Social Development, Copenhagen,
6–12 March 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.8),
Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und II. In Deutsch verfügbar unter
http:// www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/socsum/socsum1.htm.
53 UNW/2011/9.
54 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2011,
Supplement No. 7 (E/2011/27), Kap. I, Abschn. A.




